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Geleitwort
Die Grundlagen für die Aus- und Weiterbildung im Handwerk wurden in Deutschland mit dem 
Handwerksgesetz von 1897 gelegt. Die weitere Entwicklung des handwerklichen Berufsbil-
dungssystems und seiner Bildungseinrichtungen bis hin zu ihrer aktuellen Ausgestaltung ist in 
hohem Maße das Werk von Generationen ehrenamtlich und hauptamtlich tätiger Menschen 
innerhalb der Handwerksorganisation. Sie alle haben durch ihr Wissen, ihr Engagement und ihre 
Verantwortung dazu beigetragen, die Bildungszentren des Handwerks personell und materiell 
so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben für die Handwerksbetriebe und ihre Angehörigen 
optimal erfüllen konnten und können. 

Die Entwicklung der Bildungszentren der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 
macht auch deutlich, dass sie in besonders hohem Maße den Anforderungen des technischen 
Fortschritts und dem Wandel der beruflichen Anforderungen unterworfen sind. Verwal-
tungsgebäude und Wohnhäuser können relativ lange Zeit unverändert ihren Zweck erfüllen, 
Bildungszentren können dies nicht. Sie befinden sich in einem Zustand ständiger Erneuerung. 
Die Notwendigkeit, nicht auf dem Status des einmal Erreichten zu verharren, sondern diese 
Erneuerung zur Stärkung des Handwerks und des Wirtschaftsstandortes Deutschland immer 
wieder zu ermöglichen, ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis des vorliegenden historischen 
Berichts.
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Einleitung
Organisierte handwerkliche Aus- und Weiterbildung gibt es in Deutschland seit dem Mittelalter. 
Auch die bis heute üblichen Bezeichnungen für die unterschiedlichen Qualifikationsstufen 
im Handwerk, also Lehrling, Geselle und Meister, stammen aus dieser Zeit. Der Ort, an dem 
die handwerkliche Ausbildung bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu ausschließlich 
stattfand, war ebenfalls immer derselbe gewesen, nämlich der lokale Handwerksbetrieb. Von 
seinem Meister und dessen Gesellen lernte der Lehrling alles, was er zur Ausübung seines 
Berufes brauchte. Die Weitergabe der Kenntnisse erfolgte mündlich im Rahmen der praktischen 
Arbeit in der Werkstatt. Alle Prüfungen wurden vor der lokalen Innung nach deren individuellen 
Vorschriften abgelegt. Wollte ein Handwerker nach bestandener Gesellenprüfung Meister 
werden, musste er mehrere Jahre auf Wanderschaft gehen. Aber auch in dieser Zeit besuchte 
er keine Schulen, sondern erwarb die zusätzlichen Kenntnisse und Fertigkeiten in auswärtigen 
Handwerksbetrieben. Oberhalb der Betriebe gab es bis zum Ende des 19. Jahrhunderts keine 
ausgewiesenen Schulungseinrichtungen für Handwerker. Die wenigen Gewerbe- und Sonntags-
schulen, die vor allem in Preußen bereits existierten, waren dürftig ausgestattete und fachlich 
weitgehend unspezifische Einrichtungen. Ihr Hauptzweck war außerdem sozialpolitischer 
Natur. Allgemein verbindliche Vorschriften über die notwendigen Fähigkeiten eines Gesellen 
oder gar standardisierte schriftliche Anweisungen über den Inhalt oder die Dauer seiner 
Ausbildung existierten nicht. Nur für die Meisterprüfungen – und auch dort nur in Bezug auf 
das Meisterstück – legten die lokalen Innungen bestimmte fachliche Anforderungen schriftlich 
fest. Auch dies geschah jedoch weitgehend individuell. Lediglich die Zünfte kleinerer Städte 
und Ortschaften orientierten sich bei der Festlegung von Vorschriften für die Anfertigung der 
Meisterstücke häufig an den entsprechenden Vorschriften in benachbarten größeren Städten. 
Die damaligen Zunft- oder Gildebriefe befassten sich in erster Linie mit organisatorischen und 
rechtlichen Bestimmungen. Nur sehr selten mischte sich die Reichsobrigkeit in das Handwerks-
recht ein. Tat sie es doch einmal, wie letztmalig mit einer kaiserlichen Reichshandwerksordnung 
von 1731, geschah dies hauptsächlich zur Mitteilung von Sanktionen, mit denen zünftig organi-
sierte Meister und Gesellen bei Fehlverhalten zu rechnen hatten. Im Einzelfall war die damalige 
Aus- und Weiterbildung im Handwerk damit zwar keineswegs zwangsläufig schlechter als 
heute. Jedoch war sie insgesamt sehr uneinheitlich und, was ihre Dauer und die tatsächlich 
vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten betraf, in höchstem Maße von den persönlichen 
Ansprüchen und Fähigkeiten der Ausbilder wie auch von den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Lehrlings abhängig. 
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Mit der Bismarckschen Reichsgründung im Jahre 1871 wurden wesentliche ehemalige Landes-
kompetenzen auf zentrale Reichsinstanzen und -behörden übertragen. Damit setzte in 
Deutschland erstmals ein umfassender Prozess der Vereinheitlichung auf vielen Gebieten ein. 
Er veränderte nach und nach auch die Lebensgewohnheiten der Menschen. Zum ersten Mal in 
der Geschichte wurden nun in Deutschland eine gemeinsame Währung, einheitliche Maß- und 
Gewichtseinheiten sowie einheitliche Gesetze und Rechtsvorschriften eingeführt. Auch auf 
dem Gebiet des Gewerberechts fanden bedeutende Veränderungen statt. Die für das Handwerk 
wichtigste Änderung war die 1873 reichsweit eingeführte völlige Gewerbefreiheit. Seitdem war 
die selbstständige Ausübung eines Handwerks an keinerlei fachliche oder korporative Bedin-
gungen mehr gebunden.

Die von der Regierung in die Gewerbefreiheit gesetzten Erwartungen erfüllten sich jedoch 
nur zum Teil. Zunächst nahm die Industrie wunschgemäß einen kräftigen Aufschwung, indem 
sie die vorhandenen Fachkräfte aus dem Handwerk aufsog. Allerdings führte der Wegfall 
sämtlicher Qualitätsstandards sehr schnell zu einem starken Rückgang in der handwerklichen 
Ausbildung. Die Folge war ein ausgeprägter Fachkräftemangel, der sich wiederum hemmend 
auf die industrielle Entwicklung auswirkte. Die Reichsregierung versuchte, diesem Problem mit 
Gesetzen zur Wiederbelebung des handwerklichen Innungswesens zu begegnen, ohne jedoch 
vom Prinzip der Gewerbefreiheit abzuweichen. Der Denkfehler bei dieser Vorgehensweise lag 
darin, dass sie Ursache und Wirkung verwechselte. Denn die unbefriedigende Ausbildungssi-
tuation war eine direkte Folge der fachlichen Voraussetzungslosigkeit für die selbstständige 
Ausübung handwerklicher Tätigkeiten. Dementsprechend blieben diese Gesetze wirkungslos. 

Das Handwerk bot in dieser Zeit daher ein uneinheitliches Bild. Auf der einen Seite existierten 
nahezu überall noch Überbleibsel der alten Innungen. Deren Mitgliedern bildeten nach wie vor 
ordentlich aus, jedoch nur noch für den unmittelbaren Eigenbedarf. Dieser organisierte Teil des 
Handwerks hatte seit Einführung der Gewerbefreiheit zahlenmäßig erheblich abgenommen, 
blieb aber wirtschaftlich größtenteils intakt. Daneben war eine breite Schicht von unorgani-
sierten, fachlich gering qualifizierten handwerklich Tätigen entstanden. Die Angehörigen dieser 
Gruppe bildeten ihre Gehilfen gar nicht oder nur ungenügend aus und lieferten sich unterein-
ander ruinöse Preiskämpfe. Die wirtschaftliche Situation dieser Gruppe war in hohem Maße 
prekär. Im Ergebnis hatte die Gewerbefreiheit im Handwerk sowohl zu einer weitgehenden 
Proletarisierung wie auch zu einem ausgeprägten Nachwuchs- und Ausbildermangel geführt. 
Es dauerte noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis sich auf Seiten des Staates schließlich 
die Erkenntnis durchsetzte, dass ein leistungsfähiges Handwerk verbindliche Qualitätsstan-
dards und Befähigungsnachweise benötigte. Erst auf dieser Grundlage konnte es eine stabile 
wirtschaftliche Basis entwickeln und die volkswirtschaftlich notwendigen Leistungen auf dem 
Gebiet der Aus- und Weiterbildung erbringen.
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Die Geburtsstunde des Dualen Systems: 
Das Handwerksgesetz von 1897
Das wichtigste gewerberechtliche Ergebnis dieser Erkenntnis war das Handwerksgesetz von 1897. Seinen Kern 
stellte die reichsweite Errichtung von Handwerkskammern dar. Den neuen Kammern  oblag nicht nur die syste-
matische organisatorische Neuordnung des Handwerks. Zusätzlich verankerte das Gesetz mit der Einführung 
von handwerklichen Fortbildungsschulen für alle Lehrlinge auch erstmals ein verbindliches zweigleisiges 
System in der handwerklichen Ausbildung. Die Idee der Ergänzung der praktischen Ausbildung durch die 
Vermittlung theoretischen Wissens war im Handwerk an sich nicht neu. Bereits während der 1848er Revolution 
hatten ein Meisterkongress in Frankfurt am Main sowie ein Braunschweiger Handwerkerkongress zu diesem 
Zweck vergeblich die Gründung von öffentlichen Gewerksschulen gefordert. Diesem lang gehegten Wunsch 
des Handwerks wurde nun von der Reichsregierung entsprochen. Auch wenn der heute gebräuchliche Begriff 
„Duales Berufsbildungssystem“ erst viel später, nämlich in einem Gutachten des Deutschen Ausschusses für das 
Erziehungs- und Bildungswesen aus dem Jahr 1964 geprägt worden ist1, stellt das Handwerksgesetz von 1897 
somit faktisch die Geburtsstunde dieses Bildungsmodells dar.

Die Hauptaufgabe der neuen Fortbildungsschulen war die umfassende theoretische Qualifizierung der 
Lehrlinge. Denn zusätzlich zum Erwerb der praktischen Fähigkeiten stellte die Beherrschung der Fachtheorie 
fortan die Voraussetzung für das Bestehen der neuen einheitlichen Gesellenprüfungen dar. Gemeinsam 
wirkten sich die beiden zentralen Neuschöpfungen des Handwerksgesetzes von 1897, Handwerkskammern 
und Fortbildungsschulen, überaus positiv auf die weitere Entwicklung des Handwerkssektors in Deutschland 
aus. Mit der landesweiten Errichtung von Handwerkskammern durch den Staat kehrten wieder Verbindlichkeit, 
Einheitlichkeit und Qualität in das handwerkliche Ausbildungswesen ein. Praktische und theoretische Anwei-
sungen für Ausbildung und Prüfungen wurden nun ebenso eingeführt wie detaillierte Innungsstatuten und 
Kontrollen der Ausbildungsfähigkeit der Betriebe. Kein Handwerker konnte sich fortan den neuen Qualitätsan-
forderungen mehr entziehen. Denn in den neuen Kammern waren sie alle Pflichtmitglieder und somit an die 
dort zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern vereinbarten Vorschriften gebunden. Es verdient in 
diesem Zusammenhang erwähnt zu werden, dass die bereits 1897 grundsätzlich festgelegte Einbeziehung der 
Arbeitnehmerseite in die Entscheidungen der Handwerkskammern sehr modern und zukunftsweisend war. 
Das Handwerk verfügte mit den neuen Kammern lange vor allen anderen Berufsgruppen über eine gesetzlich 
geregelte Arbeitnehmervertretung.

Die im Gesetz von 1897 angeordnete reichsweite Errichtung von Handwerkskammern erfolgte in den meisten 
Fällen im Jahr 1900. Die Gründung der Handwerkskammer Braunschweig erfolgte am 24. April 1900 im 
Braunschweiger Altstadtrathaus. Die Gründung der Handwerkskammer Harburg erfolgte am 11. April 1900 
im Rathaus der Stadt Harburg. Infolge des Groß-Hamburg-Gesetzes erfolgte im Jahr 1937 die Eingemeindung 
der Stadt Harburg nach Hamburg. Neuer Sitz und Name der ehemaligen Handwerkskammer Harburg 
wurde Lüneburg. Ab 1947 führte die Kammer den Namen Lüneburg-Stade. Seit 2009 bilden die ehemaligen 
Handwerkskammern Braunschweig und Lüneburg-Stade aufgrund ihrer Fusion die Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade.

In der Zeit nach 1900 wurde das gesamte handwerkliche Lehrlingswesen neu geordnet. Die praktische 
Ausbildung verblieb im Betrieb. Die theoretische Ausbildung fand künftig in den neu zu schaffenden Fortbil-
dungsschulen, den späteren Berufsschulen, statt. Damit begann auf der Basis des Handwerksgesetzes von 1897 
ein systematischer Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Organisations- und Qualifikationsstruk-
turen. Dieser Prozess dauert an. Er gewährleistet die Stabilität und die Leistungsfähigkeit des Handwerks heute 
und auch in Zukunft.

1 Siehe hierzu bei Greinert, W.D., Das deutsche System der Berufsausbildung. Geschichte, Organisation, Perspektiven. Baden-Baden 1998.
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Die Entwicklung der schulischen Säule 
des Dualen Systems
Die weitere Entwicklung der Fortbildungsschulen und des Dualen Systems ist nicht das Hauptthema dieses 
Berichtes ist. Sie ist jedoch für das Handwerk von derart großer Wichtigkeit, dass sie hier kurz skizziert werden 
soll. Zunächst war von den Kammern im Handwerk viel Aufklärungsarbeit für die neuen Schulen zu leisten. Die 
Kammer Braunschweig gab zu diesem Zweck bereits 1902 eine spezielle Broschüre heraus, die dem Lehrling 
und seinem Meister die neuen Ausbildungsvorschriften verständlich machen sollte. Diese Broschüre fand 
landesweite Beachtung und wurde von vielen anderen Kammern zum Vorbild für eigene Entwürfe. Bereits in den 
ersten Aufbaujahren gelang es den Kammern in enger Zusammenarbeit mit Schulreformern und staatlichen 
Stellen, die Zahl der beruflichen Fortbildungsschulen beträchtlich auszuweiten und sie als Ergänzung der neu 
geordneten Lehrlingsausbildung weitgehend durchzusetzen. Schon im Jahr 1911 besuchten rund 94 Prozent aller 
Handwerkslehrlinge parallel zu ihrer Ausbildung im Betrieb die neue Fortbildungsschule2. 

Von besonderer Bedeutung für die  pädagogische und inhaltliche Ausrichtung der neuen Schulen war der  
herausragende Schulreformer Georg Kerschensteiner. Sein im Jahr 1900 veröffentlichtes Standardwerk „Staats-
bürgerliche Erziehung der Deutschen Jugend“ wurde in der Folgezeit  zur theoretischen Basis für den Unterricht 
in den Fortbildungsschulen. Bereits der Titel des Buches macht deutlich, dass es bei den Schulen nicht nur um die 
Vermittlung der fachtheoretischen Kenntnisse ging. Durch ihre Erziehung zu Arbeit und Beruf sollten die Schulen 
die Jugendlichen auch politisch erziehen und sie für die bestehende Sozialordnung und den bürgerlichen 
Nationalstaat gewinnen. Hierdurch sollten sie dem Einfluss der damals innerhalb des Bürgertums noch als 
staatsfeindlich empfundenen Sozialdemokratie entzogen werden. Nach dem Ende des Kaiserreiches als Ergebnis 
des verlorenen Ersten Weltkriegs fiel dieser ideologische Auftrag der Fortbildungsschulen weg.

2 Siehe hierzu auch im Folgenden bei Greinert, a.a.O.

Braunschweiger Lehrlingsheim 1911
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Im Jahr 1923 wurde für die Fortbildungsschulen allgemein die neue Bezeichnung „Berufsschule“ 
eingeführt. Fortan stand das handwerkliche Ausbildungssystem mit der praktischen Ausbildung 
in den Betrieben und der theoretischen Ausbildung in den Schulen auf zwei festen Säulen. Das 
System erwies sich schnell auch für andere Wirtschaftsbranchen als vorbildhaft. So gliederte 
sich die Industrie seit Mitte der 1930er Jahre zum Zweck der Vereinheitlichung ihrer Facharbei-
terausbildung sukzessive in das duale Ausbildungssystem ein. Die Beteiligung der Industrie 
erwies sich für die Berufsschulen und auch für das Handwerk als überaus nützlich. Denn nun 
fanden verstärkt auch wissenschaftliche Erkenntnisse über moderne Betriebsführung sowie 
einheitliche Berufsbilder, Ausbildungs- und Prüfungsschemata Eingang in die Lehrpläne. Die 
hohe Effizienz und die bis heute ungeteilte internationale Wertschätzung des dualen deutschen 
Berufsausbildungssystems wurden erst durch diese innovative Integration von traditionellen 
und modernen Lehrelementen begründet. 

In der Folgezeit wurde das gesamte Berufsschulwesen kontinuierlich vereinheitlicht. Seit 
1938 bestand für alle gewerblichen Lehrlinge die Berufsschulpflicht und wurden landesweit 
einheitliche Lehrpläne eingeführt. Bereits am Ende der 1930er Jahre war die bis heute 
bestehende Form der obligatorischen Berufsschule im Wesentlichen fixiert: Dreijährige 
Berufsschulpflicht, acht Wochenstunden Unterricht, öffentliche Trägerschaft durch Städte und 
Landkreise, einheitliche Lehrpläne und eine enge Anlehnung an die betriebliche Ausbildung. 
Die vollständige Durchsetzung eines öffentlichen Berufsschulwesens und der flächendek-
kende Bau von Schulungseinrichtungen konnte jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg, in 
der Bundesrepublik, realisiert werden. Auch hier war es wieder das Handwerk, das als erster 
großer Wirtschaftsbereich im Rahmen der Handwerksordnung (HWO) von 1953 umfassende 
und einheitliche Berufsbildungsrichtlinien festlegte. Eine verbindliche bundeseinheitliche 
Gesamtregelung blieb dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) von 1969 vorbehalten, das bis heute 
die Grundlage des modernen Dualen Systems bildet. Das Gesetz fasste das bisher uneinheit-
liche Ausbildungsrecht zusammen und legte die maßgebliche Kompetenz des Staates in allen 
Bereichen der beruflichen Bildung fest. Ein hoheitliches Verfügungsrecht der Kammern in 
Fragen der Berufsausbildung besteht seit Erlass des BBiG nicht mehr. Ihnen wird lediglich noch 
eine beratende Funktion eingeräumt. Andererseits haben die Kammern mittelbar über die mit 
handwerklichen Arbeitgebern und Arbeitnehmern paritätisch besetzten Berufsbildungsaus-
schüsse nach wie vor Einfluss auf die Gestaltung und Umsetzung der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung. Den Ausschüssen gehören auch Vertreter der Berufsschulen mit beratender 
Funktion an. Seit 1973 ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für berufs-
bildungspolitische Grundsatzfragen sowie für den Erlass von Verordnungen zur beruflichen 
Weiterbildung zuständig. Es ist gleichzeitig die vorgesetzte Behörde für das Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BiBB), das seit 1981 als Nachfolgeorganisation des Bundesinstituts für Berufsbil-
dungsforschung besteht. Dem BiBB obliegen vor allem Forschungs- und Verwaltungsaufgaben. 
Vom Standpunkt des Handwerks aus gesehen hat sich das Duale System, ausgehend vom 
Handwerksgesetz von 1897 und vorläufig abgeschlossen mit dem Berufsbildungsgesetz von 
1969, als flexibles Erfolgsmodell erwiesen. Auf seiner Grundlage können auch die zukünftigen 
Herausforderungen an die Berufsbildung bewältigt werden.
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Die Ergänzung der betrieblichen 
Säule des Dualen Systems
Auch nach 1900 blieben die Betriebe weiterhin der Ort für die praktische handwerkliche 
Ausbildung. Allerdings begannen einzelne Innungen, freiwillig zusätzliche Fachschulen für ihre 
Lehrlinge einzurichten. Im Harburger Kammerbezirk richteten als erste die Friseurinnung Celle 
1902 und die Bäckerinnung Lüneburg 1903 Fachschulen ein. Der Besuch dieser Schulen war für 
die Lehrlinge freiwillig. Es wurden in der Regel wöchentlich vier Stunden Unterricht erteilt3. 
Die Kammern begrüßten das dezentrale Engagement der Innungen, weil sie in den Schulen 
ein geeignetes Mittel zur Verbesserung der praktischen Ausbildung sahen und selbst noch 
nicht in der Lage waren, diese Kurse durchzuführen. Eine Ausnahme bildete hier die Kammer 
Braunschweig. Sie verfügte bereits seit 1902 über ein eigenes Dienstgebäude am Burgplatz, 
in dem sie ab 1906 auch eigene Kurse für Lehrlinge veranstaltete. Direkt hinter dem Dienst-
gebäude wurde zusätzlich im Jahre 1911 ein „Handwerker-Lehrlingsheim“ für fachschulische 
Zwecke errichtet4. In der Regel blieb die Einrichtung von Fachschulen jedoch vom individuellen 
Engagement der örtlichen Innungen abhängig, denen die praktische Regelung des gesamten 
Lehrlingswesens oblag. Lediglich bei den Gesellenprüfungen entsandten die Kammern in den 
Anfangsjahren häufig Beauftragte, um die ordnungsgemäße Durchführung sicher zu stellen. 

Auch auf praktischem Gebiet vollzogen sich in den 1930er Jahren wichtige Änderungen im 
Lehrlingswesen. So hatte ab 1935 jede Innung einen Lehrlingswart zu benennen. Dieser hatte 
das Recht, Betriebe zu besichtigen und die Ausbildungsbedingungen vor Ort zu überprüfen. 
Ab 1937 erließen die Reichsinnungsverbände für sämtliche Handwerksberufe verbindliche 
„Fachliche Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens“. Diese enthielten eine Beschreibung 
der körperlichen und geistigen Anforderungen, die der betreffende Beruf an den Lehrling stellte. 
Des Weiteren legten sie die Lehrzeitdauer sowie die materiellen und technischen Mindestanfor-
derungen an die Lehrwerkstatt fest. Ein genauer Berufsausbildungsplan gliederte die einzelnen 
Lernabschnitte, die fortan in einem Werkstattwochenbuch dokumentiert werden mussten. 
Auch Zwischenprüfungen für die Lehrlinge wurden nun verbindlich vorgeschrieben. 

Längst nicht alle Handwerksbetriebe waren in der Lage, den Anforderungen dieser neuen 
Ausbildungsregelungen zu entsprechen. Die Notwendigkeit, das Angebot an überbetrieblichen 
praktisch-technischen Fachkursen für Lehrlinge zu erweitern und zu systematisieren, wurde 
daher von den Innungsverbänden und Handwerkskammern ebenfalls bereits in den 1930er 
Jahren gesehen. Allerdings verhinderten ab 1939 die Kriegsverhältnisse eine Umsetzung 
dieses Vorhabens. Unmittelbar nach Kriegsende war angesichts der Verluste an Menschen, der 
Zerstörungen und des allgemeinen Mangels vorerst an eine Ausweitung der Kurse nicht zu 
denken. Auch war die Zukunft des Handwerks in Bezug auf seinen gesetzlichen Rahmen und 
seine Organisation zunächst noch völlig unsicher. Erst mit der Handwerksordnung von 1953 
erhielt das bundesdeutsche Handwerk wieder eine stabile rechtliche Basis, auf der nun auch 
die notwendigen Verbesserungen in den verschiedenen Bereichen der Berufsbildung in Angriff 
genommen werden konnten. 

3 Siehe Jahresbericht der Handwerkskammer Harburg 1902 f.
4 Siehe hierzu bei Traupe, Karl, Aus der Geschichte der Handwerkskammer Braunschweig, in: Kinzinger, Martin, Hand-

werk in Braunschweig, Entstehung und Entwicklung vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Braunschweig 2000, S. 429.
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Lehrlingsausbildung in den 1950er Jahren
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Im Wesentlichen waren es zwei Faktoren, die mit Beginn der frühen 1950er Jahre allmählich zur 
systematischen Ergänzung der betrieblichen Ausbildung durch überbetriebliche Schulungs-
maßnahmen führten. Den wichtigsten stellte der rasante technische Fortschritt auf nahezu 
allen Gebieten des gewerblichen und häuslichen Lebens dar. So wurden etwa zahlreiche neue 
Maschinen, Materialien, Werkzeuge und Fertigungsmethoden eingeführt. Die beginnende 
Massenmotorisierung und die Entwicklung zahlreicher neuer Hilfsgeräte für den Haushalt 
erhöhten die technischen Anforderungen an die Reparatur und stellten die Handwerksbetriebe 
vor völlig neue fachliche Herausforderungen. Insbesondere die kleineren Betriebe waren immer 
weniger in der Lage, ihren Lehrlingen alle notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten rational 
zu vermitteln. Eine weitere Folge des technischen Fortschritts war eine erhebliche Ausweitung 
der Arbeitsfelder in den einzelnen Gewerken. Dies führte dazu, dass sich viele Betriebe immer 
stärker auf Teilbereiche ihres Handwerks spezialisieren mussten. Die reine betriebliche 
Ausbildung lief also Gefahr, dem Lehrling die für sein Handwerk maßgeblichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten nicht mehr vollständig vermitteln zu können. 

Diese Situation veranlasste die Kammern und Innungen im Laufe der 1950er Jahre, vermehrt 
überbetriebliche Unterweisungen für Lehrlinge anzubieten5. Die Einrichtung der Kurse erfolgte 
ursprünglich in zwei Schritten. Zunächst wurden sie für freiwillige Teilnehmer angeboten. Wenn 
sich die Kurse aus Sicht der Betriebe bewährten, wurden die Innungen der entsprechenden 
Gewerke von der Kammer um Zustimmung gebeten, sie zu Pflichtveranstaltungen für ihre 
Lehrlinge zu erklären. Im Jahr 1979 wurden die Kurse gemäß der 5. Vorschrift zur Überbetrieb-
lichen Unterweisung schließlich zu obligatorischen Pflichtkursen für alle handwerklichen 
Lehrlinge. 

In den 1950er Jahren wurden noch sehr viele dieser Kurse von den Innungen vor Ort organi-
siert. Lediglich für die kleineren Gewerke führten die Kammern selbst zentrale Kurse durch. 
Die Kammer Lüneburg-Stade führte zunächst nur überbetriebliche Unterweisungen für 
Stellmacher-, Karosseriebauer-, Betonstein- und Terrazzoleger-  sowie Radio- und Fernseh-
technikerlehrlinge durch.6 Der materielle und personelle Aufwand für die neuen Kurse war 
jedoch erheblich und wurde ständig größer. Daher wurden die technische Infrastruktur sowie 
die Durchführung der Kurse öffentlich gefördert, zunächst ausschließlich durch die Bundes-
regierung, später auch durch die Bundesländer7. Die öffentlichen Geldgeber hatten dabei von 
Beginn an deutlich gemacht, dass aus Gründen des Spargebotes und der wirtschaftlichen 
Vernunft langfristig nur die Förderung weniger zentraler Bildungsstätten möglich sein würde. 
Dieser Umstand sowie die Ausweitung der überbetrieblichen Kurse auf immer mehr Gewerke 
führten dazu, dass sich die Durchführung der Kurse mehr und mehr an den jeweiligen Kammer-
standorten konzentrierte. Auch dort mussten die notwendigen Voraussetzungen jedoch erst 
geschaffen werden. 

5 Siehe hierzu u.a. bei Bacmeister, Georg, Geschichte der Handwerkskammer Lüneburg-Stade. Von den Anfängen bis 
zum Jubiläumsjahr 1995, Lüneburg 1995, S. 152 f.

6 Siehe hierzu bei Bacmeister, a.a.O.,S. 112 ff.
7 Siehe Bacmeister, a.a.O., ebda.
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Lüneburger Gewerbeförderungsanstalt im Bau

Lüneburger Gewerbeförderungsanstalt nach Fertigstellung

Traglufthalle Anfang der 1970er Jahre

Internatszimmer in den 1960er Jahren

Theoretischer Unterricht 1960er Jahre
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Die Entwicklung am Standort Lüneburg
Die Anfänge
Im Lüneburger Verwaltungsgebäude in der Friedenstraße war im Jahr 1956 zunächst ein 
Vortragsraum für Lehrlingsunterweisungen eingerichtet worden. Dieser genügte jedoch 
schon bald den Anforderungen nicht mehr. Deshalb wurde ein hinter dem Gebäude gelegenes 
Nachbargrundstück erworben, auf dem ab 1959 mit dem Aufbau einer Gewerbeförderungsan-
stalt begonnen wurde. Der Begriff „Gewerbeförderungsanstalt“ blieb bis in die 1970er Jahre für 
Bildungszentren von Handwerkskammern üblich. Er wurde im Laufe der Errichtung größerer 
zusammengefasster Komplexe  später von der Bezeichnung „Berufsbildungszentren“ abgelöst. 
Seit neuerer Zeit existiert für die modernsten dieser Einrichtungen auch der Begriff der „Techno-
logiezentren“, so etwa in Lüneburg und Stade. 

Bereits 1959 entstanden in der Friedenstraße zwei Mehrzweckwerkstätten, ein Lehrlingsin-
ternat mit 14 Betten und ein kleiner Aufenthaltsraum8. Nur ein Jahr später wurde ein weiterer 
Gebäudeteil angefügt, der zwei Lehrräume, einen Zeichensaal, eine Friseurwerkstatt, Zimmer 
mit weiteren 27 Betten sowie einen Speisesaal, den so genannten Remter, beherbergte. Im 
Jahr 1963 wurden Räume mit 12 weiteren Betten sowie ein größerer Freizeitraum und zwei 
separate Prüfungszimmer eingerichtet. 1965 wurde zusätzlich ein bebautes Grundstück hinter 
der Gewerbeförderungsanstalt in der Friedenstraße erworben, welches nach dem Abriss der 
Gebäude unterschiedlich, beispielsweise als Parkplatz, genutzt wurde. Im Jahr 1970 wurde auf 
dem Grundstück eine große Traglufthalle für die Beschulung von Bauhandwerkern errichtet, 
die dort bis 1975 stand. Eine Dauerlösung stellte diese Halle jedoch nicht dar, da sie technisch 
sehr anfällig und im Winter nicht wirksam beheizbar war. Ein Abschluss der Baumaßnahmen 
am Standort Lüneburg war bereits im Jahr 1966 durch den Bau eines weiteren Gebäudes in der 
Johannisstraße erreicht worden, in welchem vier weitere Werkstätten, ein Unterrichtsraum 
sowie ein Büroraum für die Leitung der Gewerbeförderungsanstalt untergebracht waren. In 
rund siebenjähriger Bautätigkeit war somit an der Friedenstraße ein miteinander verbun-
denes Ensemble von unterschiedlichen Gebäuden entstanden, das sich halbkreisförmig 
um den Innenhof hinter dem Verwaltungsgebäude gruppierte. Zusätzlich war ein kleinerer 
Gebäudekomplex an der Johannisstraße entstanden, der mit dem Hauptteil der Gewerbeförde-
rungsanstalt keine Verbindung hatte. 

Bereits Ende der 1960er Jahre wurde immer deutlicher, dass die Kapazitäten nach wie vor nicht 
ausreichten. Vor allem die ab Ende der 1960er Jahre außerordentlich stark anwachsenden 
Lehrlingszahlen machten die Durchführung von immer mehr überbetrieblichen Kursen 
notwendig. Während 1959 am Standort Lüneburg erst 70 Kurse durchgeführt worden waren, 
betrug deren Zahl im Jahr Im Jahr 1968 bereits 439. Aber nicht nur in den Werkstätten wurde 
es eng. Auch das Internat war mittlerweile hoffnungslos überfüllt, so dass viele Lehrlinge in 
Jugendherbergen untergebracht werden mussten. Auch deren Kapazität war jedoch bald 
erschöpft. Zudem waren die externen Unterbringungen besonders aufwändig, da sie die 
Einrichtung von Fahrdiensten notwendig machten. 

8 Siehe Bacmeister, a.a.O., S. 113 f. auch im Folgenden.

Internatszimmer in den 1960er Jahren

Theoretischer Unterricht 1960er Jahre
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Das Technologiezentrum der Handwerkskammer in Lüneburg
Da die Gewerbeförderungsanstalt in der Friedenstraße nicht mehr sinnvoll erweiterbar war, entschloss sich 
die Kammer daher im Jahre 1970, in Lüneburg ein völlig neues Bildungszentrum zu errichten. Zu diesem Zweck 
wurde noch im gleichen Jahr ein 35.000 Quadratmeter großes Grundstück der ehemaligen Knochenleimfabrik 
Scheidemandel an der Dahlenburger Landstraße erworben 9. Die Baukosten waren auf insgesamt 14 Millionen 
D-Mark veranschlagt10. Die Grundsteinlegung für dieses bislang größte Bauvorhaben der Kammer erfolgte am 
21. September 1972, das Richtfest am 30. April 1974. Zur Verdeutlichung des qualitativen Fortschritts, den der 
neue großzügige Komplex aus modernsten Werkstätten, Lehrräumen und Internatshochhaus mit sich brachte, 
erhielt die neue Einrichtung die Bezeichnung „Berufsbildungszentrum“ Am 11. April 1975, dem Tag des 75-jährigen 
Bestehens der Handwerkskammer Lüneburg-Stade, wurde das Berufsbildungszentrum (BBZ) Lüneburg feierlich 
seiner Bestimmung übergeben. Die Baukosten waren aufgrund verschiedener während des Baus notwendig 
gewordener  Anpassungen an neue baurechtliche Bestimmungen schließlich auf insgesamt 16,4 Millionen 
D-Mark angestiegen11. Das bauliche Hauptelement bildete ein elfstöckiges Internatsgebäude mit 168 Betten. Ihm 
angegliedert war ein langgestreckter einstöckiger Verwaltungstrakt und zwölf nach den neuesten technologi-
schen Gesichtspunkten eingerichtete Mehrzweckwerkstätten mit Schwerpunkten für die Bereiche Metall und 
Elektrotechnik. Ebenso waren vier moderne Unterrichts- und zwei Demonstrationsräume vorhanden. Darüber 
hinaus umfasste der Komplex einen großzügig gestalteten Freizeitbereich mit Lese-, Fernseh- und Aufenthalts-
räumen sowie einen bewirtschafteten Speisesaal mit eigener Küche. Ein besonderes Detail bot die oberste Etage 
des Internatshochhauses. Der dort eingerichtete Sitzungssaal war mit einer kunstvoll gefertigten Intarsien-
arbeit des Tischlermeisters und Intarsieurs Hans Georg Müller aus Worpswede geschmückt worden, welche die 
einzelnen Landkreise des Kammerbezirks darstellt. 

Die Einführung weiterer überbetrieblicher Pflichtkurse sowie anhaltend hohe Lehrlingszahlen machten in der 
Folgezeit verschiedene Erweiterungen des Lüneburger Berufsbildungszentrums notwendig. Bereits 1977 war mit 
19.153 Lehrlingen ein erster Höchststand erreicht. Bis Ende der 1970er Jahre wuchsen die Lehrlingszahlen auf über 
20.000 und verharrten bis zur Mitte der 1980er Jahre auf diesem Niveau12. 1978 wurde eine weitere Werkstatt-
halle für Maurer und Maler fertig gestellt. Im Jahr darauf konnte eine benachbarte Lagerhalle angekauft und 
mit vier Holzwerkstätten für die Zimmerer ausgestattet werden. Parallel zu den Erweiterungen musste auch in 
den Bestand investiert werden. So wurde etwa 1993 die gesamte Fassade des Internatshochhauses umfassend 
energetisch saniert13. Im Jahr 2003 wurde zusätzlich ein ehemaliges Autohaus am benachbarten Schwalbenberg 
erworben und zu einem Ausbildungszentrum für das Kfz-Handwerk umgebaut.  

9 Siehe hierzu auch im Folgenden bei Felleckner, T. und S., 100 Jahre Handwerkskammer Lüneburg-Stade, Lüneburg 2000, S. 361 ff.
10 Siehe hierzu bei Bacmeister, a.a.O., S. 145 f.
11 Siehe ebda.
12 Siehe Felleckner, a.a.O., S. 392 f.
13 Siehe ebda. S. 464 f.

Grundsteinlegung BBZ Lüneburg 1972 Der elfstöckige Internatsturm des BBZ Lüneburg im Bau 1973
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Um die wachsende Zahl auswärtiger Lehrlinge unterbringen zu können, wurde die Bettenzahl im Internat 
zwischenzeitlich auf insgesamt 345 aufgestockt. 

Nach rund 30-jähriger intensiver Nutzung wurde das Lüneburger Berufsbildungszentrum von 2005 bis 
2007 einer umfangreichen Renovierung und Modernisierung unterzogen. Da es die Zuwendungsgeber 
aus  Wirtschaftlichkeitsgründen ablehnten, die Küche, den Speisesaal, die Freizeiteinrichtungen und die 
Hausmeisterwohnung zu renovieren, wurden diese Teilbereiche völlig neu erbaut. Ferner wurde das Internat 

kernsaniert und die Zimmer mit eigenen Nasszellen sowie Internet- und Fernseh-
anschlüssen versehen. In einem neuen Gebäudetrakt entlang der Dahlenburger 
Landstraße wurden sechs zusätzliche Unterrichtsräume, davon zwei EDV-Räume, 
ausgestattet mit modernster Präsentationstechnik, erstellt. Da die meisten 
Lehrgangsteilnehmer mittlerweile mit dem Auto anreisten, wurde außerdem 
ein weiterer Parkplatz mit 80 Stellplätzen hergerichtet. Sämtliche Bau- und 
Renovierungsarbeiten wurden umsichtig organisiert, so dass der Lehrgangsbetrieb 
die gesamte Zeit über uneingeschränkt aufrecht erhalten werden konnte. Die 
Gesamtinvestitionssumme betrug 14,5 Millionen Euro. Zur feierlichen Einweihung 
erhielt das bisherige Berufsbildungszentrum Lüneburg die neue Bezeichnung 
„Technologiezentrum“. Nach 2007 wurden zusätzlich zahlreiche noch aus dem 
Ursprungsbestand stammende Teilbereiche des Technologiezentrums sukzessive 
renoviert und modernisiert. Hauptsächlich handelte es sich hierbei um energe-
tische Sanierungsmaßnahmen an Unterrichtsräumen und am Verwaltungstrakt. 
Diese Arbeiten werden im Laufe des Jahres 2013 abgeschlossen werden. 

Im Fall der ebenfalls aus den 1970er Jahren stammenden Werkstätten ist eine Ertüchtigung des Bestandes 
nicht immer wirtschaftlich sinnvoll. Häufig sind die notwendigen Modernisierungen unter Beachtung der 
neuen Energieeinsparungsvorschriften teurer als eine komplette Neuerstellung. So ergibt sich aktuell im 
Fall der Hauptwerkstattzentrums 1 des Lüneburger Technologiezentrums, welches die Gewerke Metallbau, 
CNC-Feinwerktechnik, Elektrotechnik, Kraftfahrzeugtechnik und Landmaschinentechnik beherbergt, die 
Notwendigkeit des Ersatzbaus. Noch im Laufe des Jahres 2013 wird in direkter Nachbarschaft zum Verwal-
tungstrakt an der Dahlenburger Landstraße mit dem Neubau dieses Werkstattzentrum begonnen. Auch dieses 
Bauvorhaben wird ohne Beeinträchtigung des Lehrgangsbetriebes durchgeführt. Der Neubau wird im Jahr 2014 
abgeschlossen werden. Die geplante Gesamtinvestitionssumme beträgt 8,4 Millionen Euro. 

Zurzeit verfügt das Technologiezentrum Lüneburg über insgesamt 43 Werkstätten für 639 Lehrgangsteilnehmer, 
17 Unterrichtsräume mit 402 Plätzen sowie einen Hörsaal mit 119 Plätzen. Das Internat verfügt über 213 Betten. 
Die neue multifunktionale Mensa ist auch für größere Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen nutzbar. 

Heutige Ansicht des TZH LüneburgEhrengast Minister Stingl bei der Einweihung des BBZ Lüneburg 1975Der elfstöckige Internatsturm des BBZ Lüneburg im Bau 1973

Maurerausbildung 1970er Jahre
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Einweihung der BFA 1954

Unterricht in der BFA 1950er Jahre
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Das Kompetenzzentrum Nutzfahrzeug- und 
Landmaschinentechnik Lüneburg  
Am 17. Juni 2004 übernahm die Handwerkskammer Lüneburg-Stade in freundschaftlichem Einvernehmen mit 
dem Bundesinnungsverband die Trägerschaft der Bundesfachlehranstalt des Landmaschinenhandwerks und 
-handels e.V.  – Heinrich-Meyer-Gedächtnisschule (BFA). Die BFA, die älteste und bedeutendste Meisterschule 
ihres Gewerks und seit 1954 im Eichenweg 7 in Lüneburg ansässig, stand – wie auch die Handwerkskammer – vor 
der Aufgabe, viel Geld in die Anschaffung neuer Großgeräte und Komponenten für ihre Ausbildung investieren 
zu müssen. Eine Kooperation war daher aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll. Im Übrigen ergaben sich auch 
starke Synergien für die Aus- und Weiterbildung: Die BFA war der renommierteste und größte Anbieter von 
Meistervorbereitungslehrgängen in Deutschland und die Kammer Lüneburg-Stade ein maßgeblicher Veran-
stalter von Überbetrieblichen Unterweisungen im Landmaschinenhandwerk. Beide gemeinsam verfügten also 
über ausgezeichnete Kernkompetenzen im Bereich des Gewerks. 

Für die Kammer sprachen zusätzlich auch grundlegende strategische Überlegungen für ein Zusammengehen 
mit der BFA. Auf Bundesebene verfolgte das Handwerk immer stärker das Ziel der Bündelung von Kompe-
tenzen in der Aus- und Weiterbildung. Zu diesem Zweck sollten an besonders geeigneten Standorten zur 
gezielten inhaltlichen und technologischen Weiterentwicklung der handwerklichen Berufsbildung spezielle 
Kompetenzzentren für bestimmte Gewerke und Gewerkegruppen errichtet werden. Von deren innovativer 
Entwicklungsarbeit sollte dann der gesamte Berufsstand profitieren können. Durch die Kooperation mit der 
BFA bot sich für die Handwerkskammer Lüneburg-Stade die Möglichkeit, ein solches bundesweit einzigar-
tiges Kompetenzzentrum für den Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbereich mit guter Aussicht auf Erfolg zu 
errichten. 

Nachdem die öffentlichen Zuwendungsgeber ihr Einverständnis erklärt hatten, begannen die Arbeiten an dem 
neuen Kompetenzzentrum Nutzfahrzeug- und Landmaschinentechnik (KomzetNLTec) am 1. Juli 2006. In den 
kommenden drei Jahren wurde auf dem Gelände des Technologiezentrums Lüneburg ein komplettes Werkstatt-
zentrum zur Aufnahme der BFA sowie des künftigen Kompetenzzentrums umgebaut und den modernen 
Erfordernissen angepasst. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug 2,1 Millionen Euro. Die offizielle Einweihung 
des KomzetNLTec erfolgte am 21. Oktober 2009. Das Kompetenzzentrum ist als fachliche Einheit für die Überbe-
triebliche Ausbildung, die technische Fort- und Weiterbildung, die Meisterschule und die Betriebsberatung 
konzipiert. Zurzeit wird das KomzetNLTec um eine große, multifunktionale Werkstatthalle für die Schulung an 
Großgeräten erweitert. Hierfür werden insgesamt 2,5 Millionen Euro investiert. Mit der Fertigstellung des Baus 
im Jahr 2014 wird der Ausbau des Kompetenzzentrums abgeschlossen sein. Durch die neue Schulungshalle wird 
die Kapazität des KomzetNLTec für die Durchführung zusätzlicher und neuer Lehrgänge erheblich erweitert. 
Zusätzlich wird die Möglichkeit geschaffen, die zahlreichen Hightech-Großschulungsgeräte wertschützend 
aufzustellen und ganzjährig für die praktische Ausbildung zu nutzen.

Einweihung der BFA 1954

Unterricht in der BFA 1950er Jahre

Unterricht im Komzet NLTec heute
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Schweisskursstätte am Schwarzen Berg 1960er Jahre

Gewerbeförderungsanstalt am Schwarzen Berg
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Die Entwicklung am Standort Stade
Die Anfänge
Die erste Gewerbeförderungsanstalt der Handwerkskammer Lüneburg-Stade entstand in Stade. 
Bereits im Jahr 1952 war dort zu diesem Zweck am Schwarzen Berg ein Grundstück erworben 
worden. Der dort befindliche ehemalige Luftwaffenbunker wurde zu einem ersten Schulungs-
zentrum ausgebaut. In den Quellen taucht für dieses Grundstück auch häufiger die Bezeichnung 
„Heisterbusch“ auf.  Innerhalb der folgenden vier Jahre entstand an diesem Standort durch 
Um- und Anbauten ein Gebäudekomplex, der eine moderne Elektroschweißwerkstatt, mehrere 
Mehrzweckwerkstätten, vier Unterrichtsräume und ein Internat mit 30 Betten beherbergte. Die 
wachsenden Lehrlingszahlen veranlassten die Kammer im Laufe der Zeit auch in Stade, die Zahl 
der Internatsbetten aufzustocken. Zusätzlich wurden zu Beginn der 1970er Jahre zwei große 
Hallen in der Nachbarschaft der Gewerbeförderungsanstalt für Schulungszwecke gemietet. 
Im Jahr 1977 wurde am Schwarzen Berg ein neues Internatsgebäude mit 36 Betten errichtet. 
Dieses erhielt zum Gedenken an eine gleichnamige Stader Obermeisterin, die der Kammer 
zum Zweck der Gewerbeförderung ein finanzielles Legat hinterlassen hatte, den Namen 
Frida-Schorm-Heim. Trotzdem mussten auch weiterhin Lehrlinge in Jugendherbergen, teilweise 
sogar in Gasthäusern untergebracht werden. Die starke Ausweitung der überbetrieblichen 
Kurse im Laufe der 1970er Jahre veranlasste die Kammerführung, auch in Stade eine großzügige 
Erweiterung der Anlagen am Schwarzen Berg zu planen. Diesen Planungen setzte jedoch eine 
Bürgerinitiative von Anwohnern, deren Mitglieder sich durch die zunehmenden Werkstatt- und 
Fahrgeräusche gestört fühlten, ein Ende14. Da der Ausgang und die Dauer einer juristischen 
Auseinandersetzung unsicher waren, wurde im Jahr 1978 beschlossen, nun auch in Stade ein 
völlig neues Bildungszentrum zu errichten. 

14 Siehe Bacmeister, a.a.O., S. 150 f.
Schweisskursstätte am Schwarzen Berg 1960er Jahre

Gewerbeförderungsanstalt am Schwarzen Berg
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Das Technologiezentrum der Handwerkskammer in Stade
Noch im gleichen Jahr wurde in dem neuen Stader Gewerbegebiet am Klarenstrecker Damm in der Rudolf-Diesel-
Straße ein 26.000 Quadratmeter großes Gelände erworben. Kurz vor Baubeginn im Jahr 1980 konnten noch weitere 
15.000 Quadratmeter zugekauft werden15. Der Bau des neuen Berufsbildungszentrums Stade stellte das bisher größte 
BBZ-Bauprojekt in ganz Norddeutschland dar. Insgesamt waren für den Bau 27,8 Millionen D-Mark veranschlagt16. 
Nach rund vierjähriger Bauzeit konnte das neue Berufsbildungszentrum am 15. März 1984 eingeweiht werden. Die 
Baukosten betrugen schließlich insgesamt 33 Millionen D-Mark, da sich während der Bauzeit verschiedene baurecht-
liche Auflagen verändert hatten und berücksichtigt werden mussten17. Der nach modernsten Gesichtspunkten 
errichtete Komplex umfasste 16 Werkstätten mit 300 Arbeitsplätzen und angeschlossenen Lagerräumen, eine 
Lehrbäckerei, ein sechsstöckiges Internat mit 150 Betten und 10 Unterrichtsräume mit 160 Plätzen. Außerdem waren 
mehrere Freizeiträume, eine bewirtschaftete Küche mit angeschlossenem Speiseraum und ein Verwaltungstrakt 
errichtet worden. Wie in Lüneburg bezogen sich die Bedarfsstichzahlen für die Errichtung neuer Werkstätten und 
Internate auch in Stade auf die Zeit vor dem großen Lehrlingsboom in den 1980er Jahren. So erreichten auch die 
erheblichen Kapazitäten des neuen Berufsbildungszentrums Stade bereits kurz nach dessen Fertigstellung schnell 
ihre Grenzen. Im Jahr 1984 erreichte die Zahl der Lehrlinge im Kammerbezirk mit 23.500 ihren absoluten bisherigen 
Höchststand18. Die Kammer hatte die Baupläne aber bewusst nicht umgestellt, da sie ihre Bildungszentren langfristig 
auslasten und nicht auf einen vorübergehenden Spitzenbedarf hin dimensionieren wollte. Dass diese Strategie 
richtig war, zeigte sich im Laufe des späteren Abebbens der Lehrlingszahlen. Immerhin wurde die Bettenzahl des 
Internats auch in Stade zwischenzeitlich auf 250 erhöht. Zusätzlich wurde im Jahr 1997 ein weiterer Gebäudekomplex 
errichtet, der die Kapazität des Berufsbildungszentrums um 90 Werkstatt- und 180 Unterrichtsplätze, darunter 60 
EDV-Arbeitsplätze, erweiterte19. Zurzeit verfügt das Technologiezentrum Stade über insgesamt 27 Werkstätten für 344 
Lehrgangsteilnehmer und 22 Unterrichtsräume mit 386 Plätzen. Das Internat verfügt über 180 Betten.

Nach fast dreißigjähriger intensiver Nutzung der Einrichtungen werden seit 2011 auch im Stader Technologiezentrum 
umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Zunächst wurden in den Jahren 2011 und 2012 
die Schweißwerkstätten und der Küchenbereich völlig neu eingerichtet. Hierfür wurden insgesamt 2,9 Millionen Euro 
investiert. In einem weiteren Schritt werden mit Beginn des Jahres 2013 sämtliche Zimmer des Internatsgebäudes 
nach Vorbild des Lüneburger Technologiezentrums renoviert und modernisiert. Parallel hierzu erfolgt die umfang-
reiche energetische Sanierung und brandschutztechnische Modernisierung des Gästehauses und der Werkstätten. 
Hierfür ist nochmals eine Gesamtinvestitionssumme von knapp 11 Millionen Euro eingeplant. Sämtliche Maßnahmen 
werden im Jahr 2015 abgeschlossen sein.   

15 Siehe Felleckner, a.a.O., S. 396 f. Auch im Folgenden ebda.
16 Siehe ebda.
17 Siehe hierzu Bacmeister, a.a.O., S. 151.
18 Siehe hierzu u.a. bei Felleckner, a.a.O., S. 536.
19 Siehe bei Felleckner, a.a.O., S. 495.

Erweiterungsbau des BBZ Stade 1997 Zimmererlehrwerkstatt im BBZ Stade 
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Das Kompetenzzentrum Innovative Gebäudetechnik Stade
Am 15. November 2012 erfolgte auf einem neu erworbenen Grundstück an der Rudolf-Diesel-Straße, direkt 
gegenüber dem Stader Technologiezentrum, die Grundsteinlegung für ein neues, bundesweit einmaliges 
Kompetenzzentrum für innovative Gebäudetechnik (Komzet InnoGTec). Der Entschluss zur Bündelung der 
Kompetenzen im Bereich der Gebäudetechnik ist erfolgt, weil es sich bei dieser um ein besonders zukunfts-
trächtiges und hochinnovatives handwerkliches Betätigungsfeld handelt. Die Gebäudetechnik vereinigt in 
sich zahlreiche Einzelgewerke des täglichen häuslichen Bedarfs, deren technologische Weiterentwicklung ein 
hohes energetisches Einsparpotenzial birgt und zusätzlich die Umweltbelastungen effizient verringern kann. In 
dem neuen Schulungszentrum werden künftig handwerkliche Fachkräfte aus den Bereichen Sanitär, Heizung, 
Klima und Elektrotechnik sowie Kälteanlagenbauer und Schornsteinfeger in energiesparenden und innovativen 
Heiz- und Kühltechniken geschult werden. Das Gebäude selbst ist ein Zukunftsentwurf, das die Vorgaben der 
Energieeinsparverordnung um 20 Prozent übererfüllt. Das fertige Bildungszentrum wird über eine begehbare 
Fotovoltaikanlage, sparsame Wasserleitsysteme und eine Geothermische Anlage zur Energiegewinnung 
verfügen. In der Heizanlage werden Holzpellets CO2-neutral verbrannt. In verschiedenen Ausstellungs- und 
Demonstrationsräumen werden Kunden und Firmen neueste Techniken besichtigen und studieren können. 
Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 4,1 Millionen Euro eingeplant. Die Fertigstellung des Komzet InnoGTec 
ist für das Frühjahr 2014 vorgesehen.

Zimmererlehrwerkstatt im BBZ Stade Skizze des neuen Komzet InnoGTec in Stade
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Die Entwicklung am Standort Braunschweig
Die Anfänge
Die Handwerkskammer Braunschweig verfügte als eine der ersten in Deutschland über ein 
eigenes Dienstgebäude. Bereits im Jahr 1902 errichtete sie am Burgplatz 2a das Gildehaus, 
dessen Fassade mit Holzelementen eines ehemaligen mittelalterlichen Stadthauses, des 
sogenannten Huneborstelschen Hauses, verziert wurde20. Als vermutlich erste Kammer verfügte 
sie  auch über ein spezielles Gebäude zur Beschulung und Unterbringung von Lehrlingen. 
Bereits 1906 war zunächst direkt im Kammergebäude ein Raum für die Unterrichtung von 
Lehrlingen eingerichtet worden. Der Raum diente der Unterbringung Auswärtiger wie auch 
der „Geselligkeit und Bildung“. Da er sich schon bald als zu klein erwies, wurde im Jahr 1911 
direkt hinter dem Kammergebäude ein „Handwerker-Lehrlingsheim“ neu errichtet. In dessen 
Souterrain führten die Kammer selbst sowie die Braunschweiger Innungen erste überbe-
triebliche Unterweisungen durch. Über Zahl und Gestaltung der dort durchgeführten Kurse 
ist für diesen frühen Zeitpunkt nichts bekannt. Inhaltlich werden die Kurse aber den späteren 
theoretischen Unterweisungen der Lüneburger und Stader Innungen geähnelt  haben. Das 
eigentliche Lehrlingsinternat innerhalb des Heims wurde im Jahr 1923 geschlossen. Als Unter-
weisungsstätte für Lehrlinge wurde es aber bis zur Ablösung durch das Bildungszentrum an der 
Hamburger Straße im Jahre 1964 weiter genutzt.

Im Jahr 1956 wurde neben dem Lehrlingsheim ein weiteres Schulungsgebäude errichtet und 
noch im gleichen Jahr offiziell als „Gewerbeförderungsanstalt“ in Betrieb genommen. Mit der 
Ausweitung überbetrieblicher Unterweisungen und dem Anstieg der Lehrlingszahlen seit 
Beginn der 1960er Jahre reichten die vorhandenen Schulungsräume nicht mehr aus. Auf dem 
Grundstück am Burgplatz waren jedoch maßgebliche Erweiterungen nicht mehr möglich. Die 
Kammer erwarb daher gemeinsam mit den Innungen des Bauhandwerks und der Zimmerer 
zu Beginn des Jahres 1964 an der Hamburger Straße 234 ein teilweise bebautes Grundstück. 
Verkäufer war die ehemalige Braunschweiger Lagergemeinschaft des Bauhandwerkes GmbH. 

20 Siehe hierzu auch im Folgenden bei Traupe, a.a.O., S.427 ff.
Braunschweiger Lehrlingsheim am Burgplatz



Historischer Bericht

Besichtigung der neuen Werkstätten im BBZ Braunschweig

BBZ Braunschweig im Bau
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Das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer 
in Braunschweig
In einem ersten Bauabschnitt wurden 1964 drei vorhandene Gebäude für Schulungszwecke 
in Mehrzweckwerkstätten umgerüstet. Bis 1979 wurden am Standort Hamburger Straße in 
mehreren Bauphasen weitere Werkstätten, Unterrichtsräume, ein Speisesaal und ein fünfstök-
kiges zentrales Schulungs- und Verwaltungsgebäude errichtet. 1979 wurde der gesamte 
moderne Gebäudekomplex zeitgemäß in „Berufsbildungszentrum“ umbenannt. Wie auch 
in Lüneburg und Stade erfolgten im Laufe der folgenden Jahre zahlreiche Modernisierungs 
und Erweiterungsmaßnahmen. Im Jahr 1995 konnte ein weiteres angrenzendes Grundstück 
erworben werden. Im Jahr 2005 erfolgten umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen 
an sämtlichen Außenfassaden sowie eine umfassende Modernisierung der technischen 
Ausstattung von Zentralgebäude, Werkstätten und Unterrichtsräumen.

In welchem Maße die Leistungsfähigkeit des Berufsbildungszentrums in den ersten dreißig 
Jahren seines Bestehens ausgeweitet werden konnte, wird durch eindrucksvolle Zahlen belegt. 
Im Jahr 1966 wurden 28 Kurse mit 425 Lehrlingen durchgeführt. Im Jahr 1996 waren es hingegen 
843 Lehrgänge mit insgesamt 10.350 Lehrlingen. Heute verfügt das Berufsbildungszentrum über 
29 Werkstätten mit 378 Arbeitsplätzen sowie über 10 Unterrichtsräume mit 209 Plätzen.

Im Jahr 2007 wurde deutlich, dass die gestiegenen technologischen und methodischen 
Anforderungen der Lehrlingsausbildung eine weitgehende Umstrukturierung und Erweiterung 
der bestehenden Werkstattbereiche erforderten. Auch waren umfangreiche energetische 
Sanierungsmaßnahmen notwendig geworden. Um die notwendigen räumlichen Kapazitäten 
zu schaffen, wurde im Jahr 2010 das dem Berufsbildungszentrum anliegende Grundstück von 
der Innung der baugewerblichen Handwerke Braunschweig erworben und erschlossen. Das 
Areal des Berufsbildungszentrums umfasste damit nunmehr insgesamt 10.800 Quadratmeter21. 
Seit 2011 werden am Standort Hamburger Straße umfangreiche Bau- und Modernisierungs-
maßnahmen durchgeführt. Diese umfassen eine Umgestaltung der vorhandenen Werkstätten, 
konstruktive und energetischen Hüllflächensanierungen, den Neubau eines Kfz-Werkstatt-
zentrums und einer Küche mit angeschlossener Mensa wie auch die Neugestaltung der 
Außenanlagen. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt 13,4 Millionen Euro. Der Abschluss 
dieses umfangreichen Bauprojekts ist für das Jahr 2014 vorgesehen.

21 Siehe hierzu bei Traupe, a.a.O., S. 413 f. Auch im Folgenden ebda.

Besichtigung der neuen Werkstätten im BBZ Braunschweig

BBZ Braunschweig nach Fertigstellung 1979
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Errichtung der Werkstatthalle für das neue Steinmetzzentrum

Steinmetzarbeiten im neuen Bildungszentrum
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Die Entwicklung am Standort Königslutter
Das Bildungszentrum für das Steinmetz- und 
Bildhauerhandwerk in Königslutter
Bereits seit dem Mittelalter ist das Steinmetzhandwerk in Königslutter beheimatet. Seit 
1941 bestand in unmittelbarer Nähe zum Kaiserdom auch eine Steinmetzschule, deren 
Kapazität und technische Ausstattung allerdings bereits seit Ende der 1960er Jahre nicht 
mehr zeitgemäß war. Im Jahre 1975 entsprach die Handwerkskammer Braunschweig dem 
Wunsch des Bundesinnungsverbands des Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks, 
ein neues Bildungszentrum für dieses traditionsreiche Gewerk in Königslutter zu errichten. 
Die Stadt Königslutter unterstützte das Vorhaben durch die Übereignung eines geeigneten 
Grundstücks an der Heinrich-Gremmels-Straße 15. Am 2. September 1981 wurde das neue 
Bildungszentrum eingeweiht. Es wird seitdem von der Handwerkskammer als Träger in 
enger Kooperation mit dem Bundesinnungsverband, den Landesinnungsverbänden und dem 
bundesweiten Berufsbildungswerk des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks betrieben. Das 
Steinmetzzentrum in Königslutter ist aufgrund seines breiten Leistungsspektrums bundesweit 
das einzige anerkannte Kompetenzzentrum für das Gewerk. Es ist für die überbetriebliche 
Unterweisung der Lehrlinge in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Hamburg und Bremen 
zuständig. Neben der Lehrlingsunterweisung führt das Bildungszentrum in Königslutter auch 
die Meistervorbereitung im Steinmetz- und Bildhauerhandwerk sowie zahlreiche technische 
Weiterbildungsmaßnahmen für Gesellen und Meister durch. Das moderne Bildungszentrum 
verfügt heute über vier Werkstätten mit 60 Arbeitsplätzen sowie drei Unterrichtsräume mit 
56 Plätzen. Darüber hinaus werden eine Küche mit angeschlossenem Speisesaal, eine Sport-
halle, ein Musikraum, mehrere Freizeiträume und ein Internat mit 45 Zimmern und 89 Betten 
unterhalten. Im Jahr 2002 wurden Werkstätten und Internatszimmer einer umfassenden 
Modernisierung unterzogen. Das Steinmetzzentrum unterscheidet sich von den anderen 
Bildungszentren der Kammer dadurch, dass es für ein einzelnes Gewerk konzipiert ist. Obwohl 
sein Einzugsbereich sehr groß ist, sind innerhalb des Berufes keine wesentlichen zahlen mäßigen 
Steigerungen bei den Teilnehmerzahlen zu erwarten. Die geplanten Investitionen sehen 
demnach keine Ausweitung der Kapazitäten vor, sondern beschränken sich auf die notwendigen 
regelmäßigen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an den Werkstätten und Gebäuden. 

Das neue Steinmetzzentrum in Königslutter 1980er Jahre
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Die Entwicklung der Meisterschulen
Die Anfänge
Die Handwerksmeisterinnen und -meister stellen seit jeher die am besten qualifizierte Personengruppe 
innerhalb des Berufsstandes dar. Ihr Wissen und Können entscheidet letztendlich über die Qualität der 
Nachwuchsausbildung sowie über die der handwerklichen Produkte und Dienstleistungen. Deshalb haben die 
Handwerkskammern von Beginn an die Förderung des Meisternachwuchses als eine ihrer zentralen Aufgaben 
angesehen. Auch hierbei stellte das Handwerksgesetz von 1897 die entscheidenden Weichen, indem es den 
lokalen Innungen das Recht entzog, Meisterprüfungen abzunehmen. Stattdessen schrieb es die Errichtung 
von staatlichen Prüfungskommissionen vor, die in Zusammenarbeit mit den neu gegründeten Handwerks-
kammern zu errichten waren. Diese Arbeitsteilung besteht bis heute. Lediglich zwischen 1940 und 1953 hatten 
die Kammern das Recht, selbstständig Prüfungskommissionen einzurichten. Bereits die Handwerksordnung von 
1953 führte wieder das ursprüngliche Verfahren der staatlichen Kommissionen ein.

Des Weiteren ordnete das 1897er Gesetz die Einrichtung staatlicher Meisterkurse auf überregionaler Ebene an. 
Bei der Planung der Musterwerkstätten für diese Schulen sowie bei der Aufstellung der Lehrpläne waren die 
Handwerkskammern von Anfang an beteiligt. Für die damalige Provinz Hannover, welche die Handwerkskam-
merbezirke Aurich, Osnabrück, Harburg, Hannover und Hildesheim umfasste, eröffnete die preußische Regierung 
im Jahr 1901 in Hannover eine „Provinzial-Meisterschule“. Im gleichen Jahr errichtete die Großherzoglich 
Braunschweigische Regierung in Braunschweig eine „Meisterschule für das gestaltende Handwerk“. Die Kosten 
für die Einrichtung der Werkstätten und Unterrichtsräume sowie für die Bezahlung des Lehrpersonals wurden 
zu gleichen Teilen durch die Staatsregierung, die Stadt und die jeweiligen Handwerkskammern getragen. In 
achtwöchigen Meisterkursen wurden dort die angehenden Meister im Umgang mit modernen Maschinen, 
Werkzeugen und Rohstoffen geschult. Darüber hinaus wurden auch bereits in geringem Umfang theoretische 
und kaufmännische Kenntnisse zur Betriebsführung gelehrt. Unterrichtet wurde in Vollzeit an sechs Tagen pro 
Woche. Nur der Sonntag blieb frei. Pro Tag wurden acht Zeitstunden Unterricht erteilt.22 Die Teilnehmer hatten 
für Kurs und Logis 30 Reichsmark zu bezahlen, was zur damaligen Zeit etwa dem halben Monatslohn eines 
Gesellen entsprach. Nicht jeder Geselle konnte diese Summe aufbringen. Daher vergaben die Kammern für 
besonders Begabte Stipendien. Wegen der insgesamt geringen Zahl der verfügbaren Werkstatt- und Unter-
richtsplätze betrieben die Schulen zusätzlich ein Auswahlverfahren. So hatten etwa selbstständige Handwerker 
grundsätzlich Vorrang vor unselbstständigen. Außerdem prüften Schulkuratorien, in denen auch die Handwerks-
kammern vertreten waren, die Bewerber und ließ nur diejenigen zu, deren Vorkenntnisse und Begabungen einen 
erfolgreichen Besuch der Schule erwarten ließen. 

22 Siehe hierzu bei Bacmeister, a.a.O., S. 27 ff.

Meisterschule für das gestaltende Handwerk in Braunschweig 1901
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Kleiner Befähigungsnachweis
Um die Leistungsfähigkeit der Betriebe und die Qualifikation der selbstständigen Handwerker zu erhöhen, 
führte die Reichsregierung im Jahr 1908 per Gesetz den Kleinen Befähigungsnachweis ein. Durch ihn wurde 
die Erlaubnis zur Lehrlingsausbildung wieder an den Erwerb des Meistertitels gebunden. In der Folge erhöhte 

sich die Zahl der Meisterschüler erheblich. Deshalb organisierten 
die Handwerkskammern Braunschweig und Harburg bereits vor 
dem ersten Weltkrieg an verschiedenen Orten innerhalb ihrer 
Kammerbezirke mit Unterstützung der Innungen vor Ort auch eigene 
Meistervorbereitungskurse. Ab 1925 führte die Kammer Harburg diese 
Kurse zentral in den angemieteten Räumlichkeiten des Schlosses 
Colborn im Landkreis Lüchow-Dannenberg durch. Der Standort erwies 
sich jedoch als verkehrstechnisch zu entlegen. Daher wurde im Jahr 
1929 bei Soltau ein neues Handwerkerheim errichtet, das bis 1945 als 
Amtsträger- und Meisterschule wie auch als Erholungsheim für kranke 
und betagte Handwerker genutzt wurde. 

Großer Befähigungsnachweis
Im Jahr 1935 wurde mit der Einführung des Großen Befähigungsnachweises die entscheidende Grundlage für die 
Qualifizierung des Meisternachwuchses gelegt. Durch ihn wurde die selbstständige Ausübung eines Handwerks 
wieder an den Besitz des entsprechenden Meistertitels gebunden. Nun wurden auch die Richtlinien für die 
Meisterprüfungen vereinheitlicht und inhaltlich modernisiert. Fortan musste dem theoretischen Prüfungsteil 
die gleiche Bedeutung eingeräumt werden wie dem praktischen. Dadurch stiegen die Anforderungen für die 
Meisteranwärter erheblich, mussten sie doch künftig auch in Fächern wie Buchführung, Kalkulation sowie 
Wirtschafts-, Vertrags- und Steuerrecht bestehen. Dieses Wissen konnten die Gesellen in ihren Betrieben nicht 
oder nur zu geringem Teil erwerben. Deshalb wuchs der Bedarf an entsprechenden Vorbereitungskursen. Auch 
die Kammern Braunschweig und Harburg (seit 1937 Lüneburg) weiteten ihr Angebot in den späten 1930er 
Jahren aus. Die Handwerkskammer Lüneburg führte im Jahr 1937 in ihrem Bezirk 49 Meisterkurse mit 1.337 
Teilnehmern durch. Bei der Handwerkskammer Braunschweig waren es 28 Kurse mit 968 Teilnehmern23. Die 
Kurse wurden weiterhin in Kooperation mit den Innungen vor Ort durchgeführt. Die mit dem Besuch der Kurse 
einhergehende Zunahme der erfolgreich absolvierten Meisterprüfungen trug schon bald merklich zur Hebung 
des handwerklichen Leistungs- und Qualitätsniveaus bei. Dies wurde vor allem durch die signifikante Abnahme 
der betriebswirtschaftlich bedingten Insolvenzen von Handwerksbetrieben belegt24. 

23 Siehe hierzu die Jahresberichte der Kammern Lüneburg und Braunschweig aus dem Jahr 1937.
24 Siehe ebda, Jahresberichte 1937 ff.

Meisterschule für das gestaltende Handwerk in Braunschweig 1901 Schule des Deutschen Handwerks in Braunschweig 1934 Portal von Schloss Colborn 1920er Jahre

Einweihung des Handwerkerheimes Soltau 1929
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BFA in Lüneburg

Schmiedeschule in Lüneburg
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Externe Bildungseinrichtungen
Im Jahr 1934 wurde in Braunschweig mit Unterstützung der Kammer die „Schule des Deutschen Handwerks“ 
eröffnet25. Sie diente der Schulung von handwerklichen Amtsträgern in Rhetorik, Allgemeinwissen und 
Handwerkspolitik und war die einzige ihrer Art in Deutschland. Die Lehrgänge dauerten zehn Tage. Nach 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1939 wurde die Schule aber bereits wieder geschlossen und nach 1945 
nicht wieder eröffnet. Das handwerklich geschmiedete Gittertor der Schule wurde im Jahr 1979 abmontiert und 
restauriert. Es steht heute auf dem Gelände des Berufsbildungszentrums an der Hamburger Straße.

Die Handwerkskammern Braunschweig und Lüneburg befanden sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
innerhalb der britischen Besatzungszone. Im Gegensatz zu der US-amerikanischen und französischen Zone 
galt dort weiterhin das deutsche Handwerksrecht. Mit der Aufbauverordnung für ihre Besatzungszone vom 
6. Dezember 1946 bestätigten die Briten die Handwerksorganisationen offiziell in ihren Zuständigkeiten und 
Aufgaben26. Die Innungen vor Ort, die Kreishandwerkerschaften wie auch die Handwerkskammern konnten also 
ihre Arbeit unmittelbar nach Kriegsende wieder aufnehmen. Qualitätsstandards und Befähigungsnachweise 
galten ebenfalls weiterhin. In den Kammerbezirken Braunschweig und Lüneburg (ab 1947 Lüneburg-Stade) 
konnten also bereits unmittelbar nach 1945 wieder erste Meistervorbereitungskurse bei den jeweiligen 
Kreishandwerkerschaften durchgeführt werden. Darüber hinaus wurden nun von den Kammern selbst oder mit 
deren unmittelbarer Unterstützung auch spezielle Meisterschulen für einzelne Gewerke eingerichtet. Beispiele 
hierfür sind die Meisterschule für das Schmiedehandwerk (1949) und die Bundesfachlehranstalt des Landma-
schinenhandwerks- und Handels (1953) in Lüneburg. Später kam im Kammerbezirk Lüneburg-Stade noch eine 
Meisterschule für Fleischer in Wrestedt (1973) hinzu. Die ehemalige Lüneburger Schmiedeschule besteht noch 
heute als Landesfachschule Metall. Schulträger ist der Landesinnungsverband. Die Bundesfachlehranstalt des 
Landmaschinenhandwerks- und Handels ist heute Teil des Kompetenzzentrums Nutzfahrzeug- und Landma-
schinentechnik der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade in Lüneburg. Die Landesfachschule 
für das Fleischerhandwerk in Wrestedt musste 1993 aufgrund zu geringer Schülerzahlen geschlossen werden. 
Darüber hinaus führte die Kammer Lüneburg-Stade von 1971 bis 2009 Meisterkurse für Kfz-Mechaniker für die 
Bundeswehr in Faßberg durch. 

Im Kammerbezirk Braunschweig wurde im Jahr 1978 in Wolfenbüttel die Bundesfachschule des Kondito-
renhandwerks eingeweiht. Die dort bereits vorher bestehende Konditorenschule sollte Anfang der 1970er 
Jahre in ein anderes Bundesland verlegt werden. Um dies zu verhindern, erwarben die Handwerkskammer 
Braunschweig und der Deutsche Konditorenbund Grundstück und Schule und bauten diese zu einem modernen 
Bildungszentrum für das Gewerk aus. Für die Unterbringung der Schüler wurde zusätzlich 1984 die benach-
barte Samson-Schule erworben und bis 1988 zu einem Gästehaus umgebaut. Im Jahr 2004 musste die Schule 
aufgrund zu geringer Schülerzahlen geschlossen werden.

Seit Beginn der 1980er Jahre unterstützte die Kammer Lüneburg-Stade die staatliche Arbeitsverwaltung bei der 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Den Höhepunkt dieser Maßnahmen markierte die Errichtung von eigenen 
Technischen Ausbildungsstätten (TAS) im Kammerbezirk27. Dort wurden vor allem arbeitslose Handwerker, die 
besondere Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in den Beruf hatten, in Grundfertigkeiten und neuen 
Techniken wie auch in allgemeinen Kulturtechniken geschult. Darüber hinaus fanden in kleinerem Maßstab 
auch Umschulungskurse für andere Berufsgruppen und Migranten statt. 1983 eröffnete die Kammer in Celle 
die erste TAS. Bis 1987 wurden weitere derartige Schulungsstätten in Soltau, Rotenburg, Uelzen, Wolfsburg und 
Gifhorn eingerichtet. Beginnend mit der TAS Rotenburg im Jahr 1990 wurden die Technischen Ausbildungs-
stätten in der Folgezeit wieder geschlossen oder, wie im Fall der TAS Celle, an externe Träger veräußert.

25 Siehe hierzu bei Traupe, a.a.O., S. 402.
26 Siehe hierzu u.a. bei Felleckner, a.a.O., S. 227 ff.
27 Siehe hierzu auch im Folgenden bei Bacmeister, a.a.O., S. 156 f. sowie bei Felleckner, a.a.O., S. 421, 427 f.
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Hotel Heidland in Soltau
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Ein besonderes Bildungszentrum der Handwerkskammer Lüneburg-Stade bestand für fast ein halbes 
Jahrhundert in Soltau. Dort war 1955 an der Stelle des durch Krieg und Besatzung unbrauchbar gewordenen 
Handwerker-Schulungs- und Erholungsheims ein völlig neues Gebäude errichtet worden, das den Namen „Haus 
Heidland“ erhielt28. Wie sein Vorgänger diente es der Schulung von Amtsträgern und Meistern sowie auch 
als Erholungsheim. Im Jahr 1986 erfolgte der großzügigen Ausbau zum „Hotel Heidland“. Der neue Gebäude-
komplex verfügte über zwölf Seminarräume mit modernster Präsentationstechnik und einen angeschlossenen 
Hotelbetrieb. Fortan wurde den Kammermitgliedern in Soltau ein breites Spektrum an Unternehmensfüh-
rungsseminaren und -lehrgängen angeboten. Obwohl die Weiterbildungsveranstaltungen zunächst gut 
angenommen wurden, erwies sich die Unterhaltung der Gebäude im Laufe der Zeit jedoch als zunehmend 
unwirtschaftlich. Dementsprechend erfolgte im Jahr 1999 schließlich der Verkauf der gesamten Anlage. Die 
ursprünglich dort durchgeführten Lehrgänge werden seitdem in den Technologiezentren in Lüneburg und Stade 
durchgeführt.

Das Ehrenamt erfüllt in der Handwerksorganisation essentielle und sehr anspruchsvolle Aufgaben. Um ihre 
etwa 1.500 Ehrenamtsträger bei der Erfüllung dieser Aufgaben effektiv zu unterstützen, führt die Kammer für sie 
bereits seit den 1950er Jahren Weiterbildungsveranstaltungen, die früher sogenannten Amtsträgerkurse, durch. 
Seit 2010 bietet die Kammer dem Ehrenamt diese Kurse als Mitglied der Akademie des Ehrenamtes Nord an. Die 
Aufgabe der Akademie ist es, dem Ehrenamt nützliche Kenntnisse und Techniken zu vermitteln, um seine Profes-
sionalität im Kontakt mit Politik, staatlicher Verwaltung, Presse und Öffentlichkeit zu verbessern. Die Akademie 
des Ehrenamtes Handwerk Nord ist ein Gemeinschaftsprojekt der Handwerkskammern Bremen, Flensburg, 
Hamburg, Lübeck, Ostmecklenburg-Vorpommern, Braunschweig-Lüneburg-Stade und Schwerin. Sie qualifiziert 
die Ehrenamtsträgerinnen und -träger passgenau und zielgruppenspezifisch für ihre jeweiligen Tätigkeiten. 
Die Themen der Seminare sind dementsprechend vielfältig. Sie umfassen Rhetorik, Konflikttraining, Zeitma-
nagement sowie rechtliche und psychologische Themen. Zudem werden spezielle Schulungen für Gesellen- und 
Meisterprüfer angeboten.

Die Meisterschulen in den Bildungszentren
Seit der Errichtung von speziellen Gewerbeförderungsanstalten in Stade (ab 1952), Lüneburg (ab 1956) und 
Braunschweig (ab 1964) konzentrierten sich die Meisterschulen an den Kammerstandorten. Die Gründe dafür 
waren im Wesentlichen wirtschaftlicher Natur. Die notwendigen Werkstätten, Unterrichtsräume und techni-
schen Ausrüstungsgegenstände, die turnusmäßig gewartet und modernisiert werden mussten, erforderten 
aufgrund des rasanten technischen Fortschritts immer höhere Investitionen und konnten daher nur in wenigen 
zentralen Bildungsstätten vorgehalten werden. Hinzu kommt, dass Fachtheorie und Fachpraxis naturgemäß 
gewerksspezifisch unterrichtet werden müssen. In einzelnen Landkreisen fanden sich jedoch nur selten 
genügend Teilnehmer, um die Kurse dort kostendeckend durchführen zu können. Diese vernünftige und auch 
von den Handwerksbetrieben ausdrücklich gewünschte Tendenz zur effizienten Zentralisierung verstärkte 
sich weiter mit der Errichtung der großen Berufsbildungs- und Technologiezentren an den Kammerstand-
orten Lüneburg, Braunschweig und Stade. Denn dort können die vorhandenen räumlichen und technischen 
Kapazitäten sowohl für die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung wie auch für die Meisterausbildung und 
-fortbildung gemeinsam genutzt werden. Hierdurch werden eine hohe Auslastung der Anlagen sowie eine 
hohe Effizienz der getätigten Investitionen gewährleistet. Die sich aus dieser Strategie ergebenden fachlichen 
und wirtschaftlichen Synergien sind ebenfalls erheblich und ermöglichen eine optimale Ausnutzung der 
vorhandenen Personal- und Materialressourcen. Durch die Fusion der Handwerkskammern Braunschweig und 
Lüneburg-Stade im Jahr 2009 konnten diese Synergien noch weiter verstärkt werden. Denn nun konnten zielge-
richtet auch überregionale gewerksspezifische Schwerpunkte gebildet werden, in die wirkungsvoller investiert 
werden kann als in mehrere Einzelstandorte.

28 Siehe hierzu Felleckner, a.a.O., S. 287 f. / 425 ff. Auch im Folgenden.
Hotel Heidland in Soltau

Maschinenlehrgang in der TAS Celle
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Bildungskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade
Der planmäßige Auf- und Ausbau der Bildungszentren der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 
verdeutlicht eindrucksvoll die zentrale Bedeutung der Aus- und Weiterbildung im Rahmen ihrer handwerklichen 
Selbstverwaltung. Dementsprechend setzt die Kammer jedes Jahr einen erheblichen Teil ihrer Haushaltsmittel 
in die Unterhaltung und Modernisierung dieses Bereiches ein. Mehr als drei Viertel der hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Bildungsbereich. Hinzu kommen mehr als 500 externe Fachdozenten, 
die auf Honorarbasis in der Lehrlings- und Meisterausbildung unterrichten. Sämtliche Bildungszentren sind nach 
DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Die Handwerkskammer führt die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 
für 23, die Meistervorbereitung für 17 Gewerke durch. Mit ihren drei modernen Technologie- und Berufsbil-
dungszentren in Lüneburg, Stade und Braunschweig sieht sich die Kammer auch im Hinblick auf die künftigen 
Herausforderungen in der handwerklichen Bildung gut aufgestellt. Ihre Kompetenzzentren in Lüneburg, Stade 
und Königslutter machen sie darüber hinaus zu einem innovativen Taktgeber mit bundesweiter Ausstrahlung. 

Bereits heute arbeitet die Kammer auf dem Bildungssektor intensiv mit externen Partnern zusammen. Die 
zunehmende fachliche Verknüpfung von Überbetrieblicher Ausbildung, technischer Fort- und Weiterbildung 
sowie Meisterausbildung machen die Kammer zu einem interessanten Bildungs- und Kooperationspartner für 
Hochschulen, Forschungsinstitute und Hersteller. So können bestehende wie auch neu konzipierte Schulungs-
inhalte dynamisch an die fachlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen angepasst und einer wirksamen 
kollektiven Qualitätskontrolle zugeführt werden.

Auch zukünftig werden die Herausforderungen an die berufliche Aus- und Weiterbildung im Handwerk wachsen. 
Einen wichtigen Aspekt stellt hierbei die Entwicklung zur allgemeinen Akademisierung der Bildung dar. Dieser 
Prozess hat durch die Hochschulzugangsberechtigung für Meisterinnen und Meister auch für das Handwerk 
erheblich an Relevanz gewonnen. Aus ihrem Selbstverständnis wie auch aus ihrer besonderen Position als 
größter handwerklicher Bildungsträger in Norddeutschland leitet die Handwerkskammer Braunschweig-
Lüneburg-Stade daher eine besondere eigene Verpflichtung für die Mitgestaltung dieses wichtigen 
Zukunftsbereiches ab. Sie trägt daher in ihren Bildungszentren auch zur Überwindung der zahlreichen Barrieren, 
die nach wie vor berufliche und hochschulische Bildung voneinander trennen, aktiv bei. 

BBZ Braunschweig Steinmetzzentrum Königslutter
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Die Kammer engagiert sich hierbei auf verschiedenen Ebenen. Sie arbeitet innerhalb der Handwerksorganisation 
dabei mit, Weiterbildungsangebote zu konzipieren und weiter zu entwickeln, die auf der Meisterqualifikation 
aufbauen, und diese Angebote dem Niveau des hochschulischen Lernens sukzessive anzupassen. Ein Beispiel 
hierfür ist der Premium-Lehrgang Betriebswirt (HWK), den die Kammer in allen drei Bildungszentren anbietet. 
Seine aktuelle Weiterentwicklung zum Betriebswirt (HWO) weist über weite Strecken Hochschulniveau auf. 

Eine zweite wichtige Ebene stellt die praktische Erleichterung des Übergangs von der beruflichen zur regulären 
hochschulischen Bildung dar. Dieses Ziel erreicht die Kammer zunächst durch ihre unmittelbare Kooperation 
mit Hochschulen bei der Gestaltung Dualer Studiengänge. Bildungspartner der Kammer sind hierbei die 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel und Braunschweig, die Hochschule 21 
in Buxtehude, die Berufsakademie Hamburg sowie die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Lüneburg. 
Darüber hinaus konzipiert die Kammer gemeinsam mit Hochschulpartnern auch völlig neue reguläre Bachelor-
Studiengänge. Hierbei steht das Ziel im Vordergrund, innovative Modelle zu entwickeln, die es gestatten, 
beruflich erworbene Qualifikationen angemessen auf die Anforderungen und Inhalte des Hochschulstudiums 
anrechenbar zu machen und dadurch die Studiendauer für Handwerksmeisterinnen und -meister effektiv 
zu verkürzen. Bereits umgesetzt hat die Kammer dieses Ziel gemeinsam mit der Fachhochschule für die 
Wirtschaft in Hannover (FHDW) mit dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen für Meister des Kfz- und 
Landmaschinenmechanikerhandwerks. Das Technologiezentrum der Kammer in Lüneburg ist seit 2012 externes 
Studienzentrum der FHDW und auch Durchführungsort für Teile des neuen Bachelor-Studiengangs.

Auf dem langen Weg von den ersten kleinräumigen Gewerbeförderungsanlagen in den 1950er Jahren bis zur 
Errichtung der imposanten Technologie- und Berufsbildungszentren hat die Handwerkskammer Braunschweig-
Lüneburg-Stade einen langen Weg zurückgelegt. Auf diesem Weg hat sich das äußere Bild der Kammer stark 
gewandelt. Nach wie vor handelt es sich jedoch bei den Bildungszentren um streng zweckgebundene Einrich-
tungen. Ihre volkswirtschaftliche Bedeutung ist unverändert sehr hoch. Denn sie sind Teil eines komplexen 
Berufsbildungssystems, welches durch die Bereitstellung von hoch qualifiziertem Fach- und Führungspersonal 
die Stabilität und die Leistungsfähigkeit der mittelständischen Wirtschaft in Deutschland gewährleistet. Die 
Bildungszentren der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade tragen damit heute und auch zukünftig 
erheblich zum Erfolg des Wirtschaftsstandortes Deutschland bei.  

 

TZH Lüneburg TZH Stade
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Finanzierung und Öffentliche Förderung
Für den Bau und die kontinuierliche Modernisierung ihrer großen zentralen Bildungszentren hat die Handwerks-
kammer Braunschweig-Lüneburg-Stade schon immer einen hohen Anteil ihrer Finanzmittel eingesetzt. Auch 
zukünftig werden sich die Investitionen auf den Bildungsbereich konzentrieren. Mit diesem außerordentlichen 
Engagement beweist das Handwerk im Kammerbezirk Jahr für Jahr seine Bereitschaft, für die Aufrechter-
haltung der hohen Qualität seiner Bildungsstätten ebenso hohe finanzielle Belastungen zu tragen. Aber auch 
die öffentliche Hand hat der elementaren volkswirtschaftlichen Bedeutung einer qualitativ hochwertigen 
und quantitativ ausreichenden handwerklichen Aus- und Weiterbildung von Beginn an durch eine großzügige 
finanzielle Förderung Rechnung getragen. Denn auch wenn im Laufe der vergangenen Jahrzehnte stets ein 
Großteil der Mittel des Handwerks unmittelbar in die Bildungszentren geflossen ist, hätte sich dennoch keines 
der großen Bauvorhaben der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade ohne eine angemessene 
öffentliche Förderung verwirklichen lassen. Auch die hohen Investitionen, welche eine Unterhaltung und 
kontinuierliche Modernisierung von Werkstätten und Unterrichtsräumen in den Bildungszentren erfordern, sind 
nur mithilfe öffentlicher Förderung sicher zu stellen. Die Fördermittel stammen von der Europäischen Union, der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen. Je nach Zuständigkeit entscheiden Bundes- oder 
Landesministerien über deren Bewilligung. Auf Seiten des Bundes sind dies die Ministerien für Wirtschaft und 
Technologie (BMWI) sowie für Bildung und Forschung (BMBF), auf Seiten des Landes das Kultusministerium (MK) 
sowie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW). Vor der Bewilligung eines Förderantrags werden 
dessen Förderwürdigkeit sowie die Plausibilität der veranschlagten Kosten eingehend geprüft. Diese Aufgaben 
übernehmen verschiedene Prüfinstitutionen im Auftrag der Ministerien. Förderanträge der Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade werden in der Regel von der Oberfinanzdirektion Niedersachsen (OFD) und 
dem Heinz-Piest-Institut (HPI) begutachtet. Es können aber auch Prüfstellen außerhalb Niedersachsens 
beauftragt werden. Auf der Grundlage der Gutachten der jeweiligen Prüfinstitute erteilen die Ministerien ihre 
Zuwendungsbescheide. Über ihre jeweiligen Zuwendungsstellen, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA), 
das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) oder die Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen 
(NBank), werden die bewilligten öffentlichen Mittel der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 
zugewiesen sowie die Korrektheit ihrer Verwendung überwacht. Die öffentliche Hand wird damit ihrer Mitver-
antwortung für eine erstklassige Aus- und Weiterbildung im Handwerk gerecht.
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Anhang
Kapazitäten der Technologie- und Bildungszentren

Kapazitäten Gesamt BBZ 
Braunschweig

BZ 
Königslutter

TZH 
Lüneburg

TZH  
Stade

Werkstätten 103 29 4 43 27

mit Arbeitsplätzen 1.421 378 60 639 344

auf m2 15.454 3.219 1.084 6.165 4.986

Unterrichtsräume 52 10 3 17 22

mit Plätzen 1.053 209 56 402 386

auf m2 3.189 574 213 1.178 1.224

Gästezimmer 195 0 45 81 69

mit Betten 482 0 89 213 180

mit registrierten Übernachtungen 68.785 0 7.712 36.355 24.718

Externe Unterbringungen 2.035 1.715 0 320 0

Die Leiter der Bildungszentren
Lüneburg Stade Braunschweig

Karl Günther Brecht
Diplom-Ingenieur
1953 - 1967

Herbert Schmelzle
Diplom-Ingenieur
1952 - 1955

Wolfgang Dammasch
Diplom-Kaufmann
1971 - 1985

Erhard Faber
Diplom-Ingenieur
1967 - 1996

Heinrich Sander
Ingenieur
1956 - 1994

Axel Lask
Diplom-Ingenieur
1985 - 1990

Volker Pankratz
Diplom-Ingenieur
1994 - 1996

Otto Schlieckmann
Diplom-Kaufmann
1990 - 1993

Harry Kroll
Diplom-Kaufmann
1993 - 2008

Lüneburg-Stade Braunschweig

Ralph-Dieter Elbert
Diplom-Kaufmann
1996 - 2000

Jörg Warnecke
Diplom-Kaufmann
2000 - 2008

Braunschweig-Lüneburg-Stade

Akademien TLQ Akademien / ÜLU

Jörg Warnecke
Diplom-Kaufmann
2009 - heute

John Driver
Diplom-Volkswirt
2009 - 2011

Harry Kroll
Diplom-Kaufmann
2009 - 2010

Matthias Steffen
Diplom-Kaufmann 
2011 - heute
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Organigramm der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade
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